
VO/0425/14  
Bebauungsplan 1202 - Einrichtungshaus Dreigrenzen - 
(Parallelverfahren zur 90. Änderung des Flächennutzungsplanes) 
- Aufstellungsbeschluss - 
 
 

Beschlüsse: 
 
 
02.09.2014 SI/3641/14 BV Oberbarmen TOP 4 

  
 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1202 – Einrichtungshaus Dreigrenzen – 

umfasst die Planbereiche A, B. Der Planbereich A (Gemarkung Nächstebreck - Flur 
394: Flurstück 14, 26, 35, 36 und 60 teilweise; Flurstücke 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 30, 31 und 34 vollständig- Flur 389, Flurstück 60 teilweise) wird nördlich durch 
die A 46 und den Eichenhofer Weg begrenzt, östlich durch den Erlenroder Weg bis 
zum Wald, südlich vor der Bebauung durch den Wald in gerader Linie zur 
Schmiedestr. bis zur Hausnr. 83 führend, westlich einschließlich der Schmiedestr. bis 
in Höhe der Autobahnauffahrt endend; 
der Planbereich B (Gemarkung Nächstebreck - Flur 390 Flurstücke 12, 31, 33, 78, 
114 und 117 teilweise, Flurstücke 32 und 72 vollständig) umfasst die öffentliche 
Verkehrsfläche im Bereich der Straße Mollenkotten / L 432 ab der Hausnr. 277 
Richtung Osten inkl. des Bereichs des Knotens der Autobahnzu- und –abfahrt bis 
zum Kreisverkehrsplatz (KVP) / Schmiedestr sowie die Schmiedestraße vom KVP bis 
in Höhe der Hausnr. 51- wie in Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 

 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1202 – Einrichtungshaus Dreigrenzen – wird 

für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen.  

 
 
Stimmenmehrheit, bei 1 Gegenstimme (CDU) und 1 Enthaltung (WfW)  
 

 
10.09.2014 SI/0352/14 Ausschuss für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft und Bauen 
TOP 9 

  
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1202 – Einrichtungshaus Dreigrenzen – 
umfasst die Planbereiche A, B. Der Planbereich A (Gemarkung Nächstebreck - Flur 

394: Flurstück 14, 26, 35, 36 und 60 teilweise; Flurstücke 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 30, 31 und 34 vollständig- Flur 389, Flurstück 60 teilweise) wird nördlich durch 
die A 46 und den Eichenhofer Weg begrenzt, östlich durch den Erlenroder Weg bis 
zum Wald, südlich vor der Bebauung durch den Wald in gerader Linie zur 
Schmiedestr. bis zur Hausnr. 83 führend, westlich einschließlich der Schmiedestr. bis 
in Höhe der Autobahnauffahrt endend; 
der Planbereich B (Gemarkung Nächstebreck - Flur 390 Flurstücke 12, 31, 33, 78, 

114 und 117 teilweise, Flurstücke 32 und 72 vollständig) umfasst die öffentliche 
Verkehrsfläche im Bereich der Straße Mollenkotten / L 432 ab der Hausnr. 277 
Richtung Osten inkl. des Bereichs des Knotens der Autobahnzu- und –abfahrt bis 
zum Kreisverkehrsplatz (KVP) / Schmiedestr sowie die Schmiedestraße vom KVP bis 
in Höhe der Hausnr. 51- wie in Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 



 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1202 – Einrichtungshaus Dreigrenzen – wird 

für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
Einstimmigkeit.  
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